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SICHERHEITSBELEHRUNG UND ERWEITERTE 

AKKREDITIERUNGSRICHTLINIEN 
 

Für Medien, Fotograf:innen und Kameraleute 
 

SICHERHEITSBELEHRUNG 
 

Zur eigenen Sicherheit, zur Vermeidung von Unfällen und zur Absicherung im Schadensfall erhalten die 

bei der Leichtathletik-Veranstaltungen akkreditierten Fotograf:innen sowie die Infield-Kameraleute 

diese schriftliche Sicherheitsbelehrung. 

 

Die Leichtathletik mit ihren vielfältigen Disziplinen und Geräten verlangt besondere Maßnahmen zur 

Vermeidung von Unfällen während der Durchführung von Wettkämpfen. Deshalb müssen alle 

Mitarbeiter:innen und Medienvertreter:innen dieser Tatsache größte Aufmerksamkeit widmen, stets 

umsichtig handeln und die nachfolgenden Hinweise beachten: 

 

Während eines laufenden Wettkampfes und während der Vorbereitung der Athlet:innen am 

Wettkampfort dürfen Medien, Kameraleute, Fotograf:innen folgende Bereiche nicht betreten: 

 

- Bei Laufwettbewerben diejenigen Einzel-Laufbahnen, die beim jeweiligen Lauf besetzt sind 

und den Bereich bis zehn Meter hinter der Ziellinie, 

- Bei Sprungwettbewerben die Anlaufbahnen (sowie ein Bereich von je einem Meter rechts und 

links der Anlaufbahnen sowie von zwei Metern rund um die Aufsprungmatten/Sprunggruben), 

- Bei Wurfwettbewerben der benutzte Sektor und der Bereich bis zwei Meter außerhalb der 

Sektorlinien. Vom aktuellen Standplatz aus ist der Flug des Wurfgerätes zu verfolgen, um bei 

Fehlversuchen ausweichen zu können. 

 

 ERWEITERTE AKKREDITIERUNGSRICHTLINIEN 

 

Der HLV verpflichtet alle akkreditierten Fotograf:innen zur Einhaltung ethischer und journalistischer 

Grundsätze. Bildaufnahmen haben stets die Würde der Athlet:innen zu respektieren. 

 

Unzulässige Motive:  

- Sprintstart aus Rückenperspektive mit Fokus auf Gesäß  

- Frontale Aufnahmen bei Weit- oder Hochsprung mit gespreizter Beinhaltung, 

unangemessener Perspektive oder einem Fokus auf intime KörperregionenAbbildungen 

schwerer Verletzungen in schutzlosem Zustand  

- Aufnahmen von verrutschter Sportbekleidung oder unbeabsichtigter Entblößung  

- Bildmaterial aus Umkleidebereichen oder nicht öffentlich zugänglichen Zonen  
 

Im Zweifelsfall gilt: Nicht veröffentlichen und Bildmaterial löschen. 
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ENTZUG DER AKKREDITIERUNG 

Die Akkreditierung wird entzogen bei: 

- Coaching oder aktiver Einflussnahme auf Athlet:innen

- Behinderung des Wettkampfbetriebs

- Aufenthalt im Innenraum ohne gültiges Presseleibchen

- Missachtung von Anweisungen der Kampfrichter:innen oder Ordnungskräfte

- fahrlässigem oder sicherheitsgefährdendem Verhalten

- Verstößen gegen ethische Richtlinien

- Weitergabe der Akkreditierung an Dritte

Die Sicherheitsbelehrung sowie die erweiterten Akkreditierungsrichtlinien habe ich erhalten, 

gelesen und vollständig verstanden. 

Veranstaltung: _________________________________________________ 

Name, Ort und Datum 

Name: _________________________________________________ 

Unterschrift: _________________________________________________ 
Ort, Datum 
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